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Einleitung 

Wer heute von öffentlichen  Anstalten spricht, meint damit in der 
Regel jene besondere Ar t der „juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts", die zusammen mit den öffentlichen  Körperschaften  und Stif-
tungen die sog. mittelbare Staatsverwaltung bilden. Offenbar  soll der 
von der Rechtslehre entwickelte Begriff  der „mittelbaren" Staatsverwal-
tung zum Ausdruck bringen, daß hier der Staat nicht selbst, nicht unmit-
telbar verwaltet, sondern daß die Verwaltungsaufgaben hier auf eigen-
artige Gebilde übertragen sind, die einerseits noch in den Rahmen der 
Staatsverwaltung gehören, denen aber auf der anderen Seite weit-
gehend Selbständigkeit eingeräumt ist. Die Selbständigkeit dieser Ge-
bilde wi rd im Zusammenhang mit der ihnen verliehenen Rechtsfähig-
keit  gesehen, die ihr gemeinsames und wesentliches Merkmal darstellt. 
Wird daher vom Gesetz ausgesprochen, daß eine Einrichtung als öffent-
liche Anstalt — oder als „Anstalt des öffentlichen  Rechts" — anzu-
sehen sei, so liegt darin in aller Regel auch die Erhebung zu einer jur i -
stischen Person des öffentlichen  Rechts1. 

Daneben aber gibt es öffentliche  Anstalten noch in einem weiteren, 
nicht rechtstechnisch gemeinten Sinn. Wenn etwa in der Verfassung des 
Landes Rheinland-Pfalz 2 von „Krankenhäusern, Strafanstalten und 
sonstigen öffentlichen  Ansta l ten. . . " die Rede ist, so liegt dem offenbar 
ein ganz anderer Begriff  der öffentlichen  Anstalt zugrunde — zumal 
wenn man bedenkt, daß es sich hier ausschließlich um nichtrechtsfähige 
Gebilde handelt. Das gleiche gi l t schließlich, wenn zwischen Versor-
gungsanstalten, Bildungsanstalten, Forschungsanstalten usw. unter-
schieden wird. Offenbar  dient der Begriff  der öffentlichen  Anstalt hier 
nicht mehr als Rechtsform,  sondern zur Bezeichnung von Einrichtungen, 
deren gemeinsames Merkmal in der Erfüllung gleichartiger Funktionen 
innerhalb der öffentlichen  Verwaltung liegt. 

Nicht immer ist man sich dieser unterschiedlichen Verständnismög-
lichkeiten im Bi ld der öffentlichen  Anstalt bewußt. Eine begriffliche 

1 Als Beispiel seien die vielgenannten Einfuhr- und Vorratsstellen des 
Bundes angeführt.  So heißt es etwa i m Getreidegesetz: „Es w i r d eine Ein-
fuhr - und Vorratsstelle für Getreide und Fut termi t te l als Anstalt  des öffent-
lichen  Rechts  errichtet", G. v. 4. 11. 1950, BGBl. S. 721, § 7 Abs. 1 (Kursiv vom 
Verf.). 

2 V. 18. 5.1947, VOB1.209, Ar t . 48 (betr. die Anstaltsseelsorge). 



10 Einlei tung 

Klärung erscheint aber auch deshalb angebracht, wei l der Begriff  der 
öffentlichen  Anstalt zu jenen Grundbegriffen  gehört, die am Anfang 
einer eigenen Verwaltungsrechtsdogmatik in Deutschland gestanden 
haben, die aber inzwischen durch eine veränderte Verwaltungswirk-
lichkeit problematisch geworden sind. Die Beschäftigung mi t der öffent-
lichen Anstalt könnte daher vielleicht einen Beitrag liefern zu jener 
„Revision verwaltungsrechtlicher Grundbegriffe",  von der heute nicht 
selten gesprochen wird 8 . Um einen solchen Beitrag soll sich die folgende 
Darstellung bemühen. 

I m Mittelpunkt steht dabei naturgemäß die Bemühung um den Be-
griff  der Anstalt und seine Abgrenzung gegenüber anderen „Organisa-
tionstypen" der öffentlichen  Verwaltung, insbesondere der Behörde und 
der sog. selbständigen Oberbehörde. In diesem Zusammenhang wi rd ver-
sucht, einige Gesichtspunkte für die Funktion der öffentlichen  Anstalt 
in der modernen Verwaltung zu entwickeln, wie sie sich unter den Be-
dingungen unseres industriellen Zeitalters herausgebildet hat. Aus 
dem Gedanken, daß die Verwaltungsrechtslehre sich einer veränderten 
sozialen Wirklichkeit anzupassen hat, soll hier die Frage nach einem 
„zeitgemäßen" Anstaltsbegriff  gestellt, wenn vielleicht auch noch nicht 
zufriedenstellend beantwortet werden. 

Steht von daher auch die begriffliche  Abgrenzung im Vordergrund 
der Untersuchung, so w i rd doch in einem eigenen Kapitel auf die Ver-
änderungen einzugehen sein, denen auch das Verhältnis zwischen der 
öffentlichen  Anstalt und den einzelnen unterliegt. Dabei w i rd sich die 
Untersuchung schließlich auch mit der Tatsache auseinanderzusetzen 
haben, daß der Gesetzgeber heute einzelnen Gruppen auch auf die Ver-
waltung der Anstalten Einfluß gewährt, obwohl diesen — im Gegensatz 
zu den Körperschaften  — der Begriff  der Selbstverwaltung von jeher 
fremd war. 

Zunächst ist jedoch nach der Entstehung eines eigenen Begriffs  der 
Anstalt zu fragen und zu zeigen, welchen Platz dieser noch bis zur Ge-
genwart in der Systematik des Verwaltungsrechts einnimmt. 

1 Vgl. etwa Kern, Zur heutigen Grundlagenproblematik des Verwaltungs-
rechts, ARSP 43. Bd. (1957), S. 505 ff. 



E r s t e s K a p i t e l 

Die Entstehung des Anstaltsbegriffs 

„ . . . i l faut malheureusement reconnaître que la 
not ion de service public est une notion fonc-
tionelle." 

M. Waline 

§ 1. Öffentliche  Anstalt und service public 

Vergleicht man die Anstalt mit der Körperschaft  und der Stiftung, so 
erweist sich historisch gesehen die Anstalt als die jüngste der drei Er-
scheinungen im Bereiche des öffentlichen  Rechts. Waren doch Körper-
schaften (Corporationen) und Stiftungen den deutschen Juristen seit 
langem geläufig. Dagegen glaubt man noch zu Ende des letzten Jahr-
hunderts einen „bisher ganz verschwommenen Anstaltsbegriff"  fest-
stellen zu müssen1. Die Geschichte der öffentlichen  Anstalt erstreckt sich 
daher bis heute auf einen Zeitraum von kaum mehr als einem halben 
Jahrhundert. 

Freilich, auch vorher schon verwandte man den Ausdruck Anstalten, 
um damit schlechthin alle möglichen „öffentlichen"  und nicht öffent-
lichen Tätigkeiten oder auch irgendwelche Unternehmungen zu bezeich-
nen. So etwa werden im Preußischen Allgemeinen Landrecht (1794) „die 
nötigen Anstalten zur Erhaltung der öffentlichen  Ruhe, Sicherheit und 
Ordnung. . . " der Polizei übertragen (§10 I I , 17). Aber das sind noch 
keine Anstalten im Sinne eines festen, technisch bestimmten Begriffs, 
sondern das Wort dient hier wie anderswo lediglich zur Bezeichnung 
einer beliebigen Aktion, die an der genannten Stelle des ALR ihre Ziel-
setzung unter dem Gesichtspunkt der Erhaltung der Ruhe, Sicherheit 
und Ordnung erfährt. 

Das gi l t in gleicher Weise, wenn in § 1 I I 12 ALR ausgesprochen wird: 
„Schulen und Universitäten sind Veranstaltungen des Staates, welche 
den Unterricht der Jugend in nützlichen Kenntnissen und Wissenschaf-
ten zur Absicht haben." Der Zweck dieser Vorschrift  liegt darin, die staat-

1 Georg Jel l inek, System der subjekt iven öffentlichen Redite, S. 244, Fuß-
note 2. 


